
1 StGB — Besonderer Teil 126

§281

Verletzung des Zeichens des Roten Kreuzes

Wer das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm gleichgestellte Zeichen mißachtet, 
diese unberechtigt benutzt oder die Schutzrechte des Sanitätspersonals verletzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
bestraft.

§ 282

Verletzung der Rechte der Parlamentäre

Wer die völkerrechtlich anerkannten Schutzrechte der Parlamentäre und des 
Begleitpersonals verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§283

Schwere und besonders schwere Fälle

(1) Militärstraftaten nach den §§ 279 bis 282 können in schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft werden.

(2) Militärstraftaten nach § 254 Absatz 4, § 256 Absatz 4, § 257 Absatz 3, § 259 
Absatz 4, §§ 260, 267 Absatz 3, § 276 Absatz 3, §§ 277 und 278 können in besonders 
schweren Fällen mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft 
werden.


